
Schimmel & Co. Wohnen & Mieten

Von Dr. Klaus Eiserhardt

Die Grundpflicht einer jeden Wohnung 
besteht darin, die Bewohner im Trockenen 
zu halten. Eine latent feuchte Wohnung ist 
dagegen eine Bedrohung für die Gesundheit. 
Selbst von Mutter Natur stabil ausgerüstete 
Zeitgenossen müssen nach vier bis fünf Jah-
ren des feuchten Wohnens mit spürbaren 
gesundheitlichen Nachteilen rechnen. 

Hierzu zählen Beeinträchtigungen der 
oberen Atemwege, 
Stirn- und Neben-
höhlen-Probleme, 
Anstieg der Infekt-
Anfälligkeit sowie 
besonders bei Kin-
dern  „COPD“. Unter 
diesem Kürzel ver-
steht die Umwelt
medizin chronisch 
obstrukt ive pul
monare Defekte. 
Gemeint ist ein An
stieg des Atemweg-
Widerstands bis hin zum Asthma. Auch un
schöne Irritationen der Haut (Abb. 1) wer
den unter solchen Bedingungen häufiger 
bzw. in ihrer Verlaufsform ungünstiger. 

Unliebsame Gäste: Früher oder später 
bemerken die Bewohner feuchter Wohnun-
gen ungeladene kleine Gäste (z.B. Staub-
läuse, Silberfischchen), die auf eine für 
sie interessante Ernährungslage schließen 
lassen. Hierbei handelt es sich meist um 
Schimmelpilz-Beläge, die sich bevorzugt 
auf den Innenseiten unterkühlter Außen-
wand-Abschnitte bilden. Mittels portabler 
Oberflächen-Mikroskopie kann der Baubi-
ologe demonstrieren, dass häufig noch ein 
weiterer Plagegeist im Spiel ist: die mit 
bloßem Auge unsichtbar kleine Hausstaub-
Milbe (Abb. 2).

Die „kranke Wohnung“: Die Milbe ist ein 
typischer Schimmelpilz-Folger und produziert 
winzige Kotpillen („fecal pellets“), die unter 
den Bedingungen der beheizten Wohnung 
extrem feinstaubig zerfallen und gemeinsam 
mit Pilzsporen ein lungengängiges Bio-Aero-
sol bilden, welches ein gefährliches Atem-
wegsgift darstellt. Die Innenraumhygieniker 
bezeichnen das Gesamtproblem als ODTS 
(Organic Dust Toxic Syndrome). ODTS ist 
eine der Hauptursachen für das „Sick Buil-
ding Syndrome“ (SBS), das „Kranke-Haus-
Syndrom“. Diese Bezeichnung wurde von 
schwedischen Innenraumhygienikern Anfang 
der 1980er Jahre in die wissenschaftliche 
Diskussion eingeführt. 

Überhöhte Wohnungsfeuchte ist immer 
die Ursache des Übels. Aber was kann 
man dagegen tun? „Mehr Heizen und Lüf-
ten“ lautet die Standard-Antwort der Ver-
mieter. Grundsätzlich verkehrt ist dieser 
Hinweis nicht. Die Heizungsluft kann viel 
mehr Feuchtigkeit in Dampfform aufneh-
men als kalte Luft und hebt zugleich die 
Temperatur der Raumumschließungsflä-
chen auf Werte über den Taupunkt an. 
Heizen ist insofern doppelt hilfreich. Nor-
mal ist eine Raumlufttemperatur von 20 

Grad Celsius in der 
ganzen Wohnung. 
Wenn dann noch 
richtig gelüftet wird 
(mehrmals täglich 
jeweils drei Minu-
ten Querlüftung, 
„Durchzug“) kommt 
es vor allem bei 
niedrigen Außen
temperaturen zu 
e i n e m  s t a r k e n 
Trocknungseffekt. 
Bei einem intakten 

Gebäude (frei von Einfeuchtungsschäden 
und schweren  Wärmedämmungs -
Defiziten) sollte damit im Winter die 
Luftfeuchte problemlos unter 60 Prozent 
und die Wandoberflächentemperatur 
ebenso problemlos über 12.5 Grad Cel-
sius („Hygiene-Mindesttemperatur“) zu 
halten sein. Kondensatfeuchte ist damit 
ausgeschlossen. 

Schwierige Nachkriegswohnungen: Als 
besonders gefährdet erwiesen sich unsa-
nierte Nachkriegswohnungen aus der Zeit 
bis zur ersten Wärmeschutzverordnung 
(1. WSchVO 1977). Ganz kritisch kann es 
werden, wenn es sich um „Endwohnun-
gen“ (mit drei Außenwänden), „Lauben-
gangwohnungen“ oder „Halbwohnungen“ 
handelt. Letztere sind durch nachträgliche 
Wohnungs-Längsteilung entstanden und 
haben den großen Nachteil, dass eine 
Querlüftung nicht möglich ist, da alle 
Fenster an einer Seite liegen. Weitere 
Erschwernisse treten auf bei innenliegen-
dem Bad ohne Abluftventilation, fehlen-
der Dunstabzugshaube in der Küche und 
fehlendem Trockenkeller für die Wäsche. 
In diesen Fällen kann es sein, dass ohne 
gezieltes Überheizen und vielfaches tägli-
ches Lüften ein trockenes und schimmel-
freies Wohnen nicht gelingt. Eine solche  
„besondere Raumklimapflege“ kann aber, 
normale Vertragslage vorausgesetzt, von 
keinem Mieter verlangt werden. Es han-
delt sich folglich um einen „Mangel der 
Mietsache“, wobei ein objektiver Nachweis 
schwierig sein kann und unter Umständen 
eine spezielle Raumklimaaufzeichnung 
erfordert, die über einen Zeitraum von 
mindestens einer Woche laufen sollte. Die 
Innenraumdiagnostik hat hierfür automa-
tische Mess-Sonden, die anschließend am 
Computer ausgelesen werden.     

Kondensator-Verlagerung: Der billigste 
wärmedämmtechnische Sanierungsschritt 
ist der Austausch von Fenstern. Wenn aber 
eine Umstellung auf modernes Wärme-
schutzglas erfolgt, ohne dass zugleich die 
Wärmedämmung der Fassade ertüchtigt 
wird, bilden nicht mehr die Fensterscheiben 

den kühlsten Körper, an dem ein Übermaß 
an Luftfeuchtigkeit zuerst auskondensiert - 
sondern die Raumwinkel. Der Bauphysiker 
spricht von „Kondensator-Verlagerung“.  
Solche problematischen Teilsanierungen 
sind häufig anzutreffen. Die Folge: 15 Mil-
lionen Schimmelpilzfälle in bundesdeut-
schen Wohnungen seit 1990.

• �Ermitteln Sie, ob tatsächlich Wärme-
schutzfenster nachgerüstet wurden. Die-
se sind kenntlich am randlichen Aufdruck 
„1.1“ (für den entsprechend verminder-
ten Wärmedurchgangskoeffizienten) bzw. 
am aufgedruckten Produktionsjahr (meist 
nach 1995). 

• �Untersuchen Sie, ob sich die Fassade 
noch im ursprünglichen Zustand befin-
det. Eine moderne Fassadendämmung 
ist fast immer ein kostengünstiges Wär-
medämmverbundsystem (WDVS, Fassade 
klingt bei Beklopfen hohl). 

Wenn eine kritische Kombination aus 
Wärmeschutzfenstern und alter Fassade 
vorliegt, sollte die relative Luftfeuchte der 
Wohnungsluft vorsichtshalber mit einem 
Luftfeuchte-Messgerät („Hygrometer“) 
beobachtet werden, damit stets rechtzeitig 
abgelüftet und ggfs. mehr geheizt wird.  

Dif fusionsdichte Fassade: Nun soll-
te man glauben, dass ein voll sanier-
tes Bestandsgebäude unbeschwerte 
Wohnfreude bietet. Das ist leider nicht 
automatisch der Fall. Durch ein Wärme-
dämmverbundsystem wird die Fassade 
extrem gedämmt („totgedämmt“). Der 
Wärmestrom kann vollständig zum Erlie-
gen kommen. Normale Entfeuchtungs-
vorgänge durch die Wand finden dann 
kaum noch statt. In einer solchermaßen 
„sanierten“ Wohnung steigt die Luft-
feuchte beständig an, wenn im Vertrau-
en auf die Superdämmung wenig geheizt 
und gelüftet wird. Zwar kommt es nicht 
zu Kondensat-Ausfall an tief unterkühlten 
Wandabschnitten. Wenn aber die allge-
meine Wohnfeuchte längerfristig Werte 
von 80 Prozent rH (relative Luftfeuchte) 

übersteigt, kann 
sogar ein gene-
ralisiertes Schim-
melproblem ein-
treten. In solchem 
Fall schimmelt der 
Hausstaub flächig 
auf nahezu jedem 
Untergrund, sogar 
auf Glasscheiben! 
Von außen betrach-
tet sind derartige 
Wohnungen durch 
Grauverfärbungen 
an der  Fassade 
oberhalb der Fens-

terstürze (Abb. 3) auffällig, weil beim 
Ablüften die sporenhaltigen warmfeuch-
ten Luftmassen sofort auf der tief kalten 
Außenfläche kondensieren. Im Neubau 
wird deshalb zunehmend die Wärme-
dämmverbund-Fassade mit einer Zwangs-
belüftung der Wohnung kombiniert. 

Erhöhte Infektionsgefahr: Auch abgese-
hen von der Schimmel-/Milbe-Problematik 
ist die feuchte Wohnung wirklich ungesund. 
Hierzu ein aktuelles Beispiel: Das Schwei-
negrippenvirus A/H1N1 behält bei normaler 
Wohnungsfeuchte (40 bis 45 Prozent rH) 
seine Infektionskraft nur für drei bis sieben 
Minuten. In einer feuchten, dunklen und 
kühlen Wohnung können die Viren dage-
gen mehrere Tage (!) „überleben“.  

Knausern Sie auf keinen Fall an den 
Heizkosten. Kaum eine andere Investition 
ist für Ihr Wohlbefinden so lohnend wie 
eine gute Wohnungsklimatisierung. So 
kommen Sie gesünder durch den langen 
Hamburger Winter.	 ■

Feuchte Wohnungen

Abb. 1: Pilzerkrankung der Haut mit typischer 
Randbetonung durch Abheilung von der Mitte

Abb. 2: Milbe auf Wandoberfläche;  Lichtmikroskopie; 2 Teilstriche umschließen 10 Mikrometer. Winzige 
Kügelchen = Sporen. Braune Bällchen: Milbenkot. Labor Dr. Eiserhardt, Hamburg. 

Schmutzfahnen auf einer mit Wärmedämmverbundsystem umkleideten  
Fassade belegen das hohe Maß an Wohnungsfeuchte, welches beim Ablüften 
über den Fensterstürzen kondensiert.

Dr. rer. nat. Klaus H. Eiserhardt, Geschäftsführer 
des Baubiologischen Büros für Umweltanalytik, 
22399 Hamburg. Für Mitglieder kostenlose Bera-
tung unter 040-6062953. www.baubiologie-eiser-
hardt.de

Mietspiegel
Begründet der Vermieter die Mieterhö-
hung auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
mit den Zahlen des Mietspiegels, muss er 
den Mietspiegel selbst seinem Schreiben 
nicht beifügen, wenn der Mietspiegel all-
gemein zugänglich ist, zum Beispiel im 
Amtsblatt (Berlin) veröffentlicht wurde 
(BGH VIII ZR 11/07) oder im Kundencenter 
des Vermieters eingesehen werden kann 
(BGH VIII ZR 74/08).

Einfamilienhaus
Die Miete im Einfamilienhaus ist regelmä-
ßig höher als die Miete für Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern. Deshalb kann 
die Mieterhöhung für ein Einfamilienhaus 
auch mit einem Mietspiegel begründet 
werden, selbst wenn der Mietspiegel 
ursprünglich nur für Mehrfamilienhäuser 
aufgestellt wurde (BGH VIII ZR 58/08).

Vergleichswohnungen
Begründet der Vermieter die Mieterhö-
hung mit mindestens drei Vergleichswoh-
nungen, muss er diese Wohnungen so 
genau beschreiben, dass der Mieter sie 
ohne nennenswerte Schwierigkeiten auch 
finden kann. Das Mieterhöhungsverlan-
gen ist unwirksam, wenn letztlich offen 
bleibt, welche von zwei Wohnungen 
auf einer Etage als Vergleichswohnung 
gemeint ist (BGH VIII ZR 141/02 und VIII 
ZR 72/02).

Zustimmung
Aus dem Mieterhöhungsschreiben muss 
klar hervorgehen, dass der Vermieter die 
höhere Miete nicht einseitig festsetzt, son-
dern den Mieter zur Zustimmung auffordert 
(BGH VIII ZR 199/04).

Unbegründet
Hat der Vermieter die Wohnung richtig in 
ein Mietspiegelfeld eingeordnet, verlangt 
aber eine Miete, die oberhalb der im Miet-
spiegel ausgewiesenen Mietspanne liegt, 
ist das Mieterhöhungsverlangen unbe-
gründet. Der Mieter muss nicht zustimmen 
(BGH VIII ZR 52/03).	 ■

Mieterhöhung
So urteilte 
der BGH
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